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1. Stellungnahmen gem. Verfahren nach § 4 BauGB 

Die Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden (nachfolgend gemeinsam auch „TöB“ genannt) 

wurden gemäß Baugesetzbuch am Verfahren beteiligt.  

 TöB ohne Stellungnahme: 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme abgegeben: 

Handwerkskammer Mannheim 

Gemeinde Ahorn 

Gemeinde Rosenberg 

Stadt Walldürn 

Elektrizitätswerk Gebrüder Eirich 

BUND Kreisgruppe Neckar-Odenwald 

NABU Ortsgruppe Hardheim 

Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn 

Verwaltungsgemeinschaft Erftal 

 

Abwägung: 

Es wird festgestellt, dass von obigen Trägern öffentlicher Belange keine Stellungnahmen eingegangen 

sind. Es wird davon ausgegangen, dass die wahrzunehmenden Belange dieser TöB durch die Planungen 

nicht berührt werden bzw. die Belange bereits ausreichend berücksichtigt wurden. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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 TöB ohne Bedenken und Einwände: 

1.2.1 Gemeinde Königheim, mit Schreiben vom 10.11.2022 

Stellungnahme: 
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1.2.2 Regierungspräsidium Karlsruhe- Abteilung 4, mit Schreiben vom 15.11.2022 

Stellungnahme: 
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1.2.3 Polizeipräsidium Heilbronn, mit Schreiben vom 18.11.2022 

Stellungnahme: 
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1.2.4 Gemeinde Rosenberg, mit Schreiben vom 23.11.2022 

Stellungnahme: 
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1.2.5 Vodafone West GmbH, mit Schreiben vom 25.11.2022 

Stellungnahme: 
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1.2.6 Stadt Külsheim, mit Schreiben vom 28.11.2022 

Stellungnahme: 
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1.2.7 Gemeinde Höpfingen, mit Schreiben vom 29.11.2022 

Stellungnahme: 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahmen 1.2.1 bis 1.2.7 werden zur Kenntnis genommen. Eine Anpassung des Bauleitplanes 

ist nicht erforderlich.  

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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 Zu behandelnde Stellungnahmen: 

1.3.1 Regierungspräsidium Karlsruhe - Höhere Naturschutzbehörde, mit Schreiben vom 18.11.2022 

Stellungnahme: 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme mit Hinweisen zu einer möglichen natur- oder artenschutzrechtlichen Ausnahme 

wird zur Kenntnis genommen. Eine Antragstellung für eine naturschutzrechtliche Ausnahme bei der HNB 

ist in diesem Fall nicht nötig, da für das Plangebiet keiner der genannten Verstöße vorliegt. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.2 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege, mit Schreiben vom 22.11.2022 

Stellungnahme: 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Regelungen von § 20 DSchG sind in der 

Begründung unter Punkt 4.6 und im Umweltbericht unter Punkt 4.6.2 zu vervollständigen. Der Hinweis 

zum § 27 DSchG sowie zu möglichen Leerzeiten im Bauablauf wird zur Kenntnis genommen. 
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Weiterhin wird festgestellt, dass die Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege nicht direkt betroffen 

sind.  

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.3 Netze BW, mit Schreiben vom 22.11.2022 

Stellungnahme: 

 

Abwägung: 

Es wird zur Kenntnis genommen,. Dass die Netze BW zum geplanten Vorhaben keine grundsätzlichen 

Bedenken hat und keine 110 kV-Leitungen betroffen sind. 

Der Hinweis zu den Anschlussmöglichkeiten des Solarparks ans Versorgungsnetz wird ebenfalls zur 

Kenntnis genommen. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.4 Regierungspräsidium Stuttgart – Kampfmittelbeseitigungsdienst B-W, mit Schreiben vom 

29.11.2022 

Stellungnahme: 
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Abwägung: 

Die Hinweise zu potentiellen Kampfmittelverdachtsflächen und der Luftbildauswertung durch den 

Kampfmittelbeseitigungsdienst werden zur Kenntnis genommen. Die Kampmittelfreiheit der Fläche ist 

im Zuge der Ausführungsplanung zu prüfen. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.5 Stadtwerke Walldürn GmbH, mit Schreiben vom 29.11.2022 

Stellungnahme: 

 

Abwägung: 

Es wird festgestellt, dass das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Walldürn GmbH nicht direkt betroffen 

ist. Der Hinweis zu einer möglichen Verlegung der Versorgungstrasse im Versorgungsgebiet der 

Stadtwerke Walldürn wird zur Kenntnis genommen.  

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   
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Ja-Stimmen: 

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.6 Deutsche Telekom Technik GmbH, mit Schreiben vom 01.12.2022 

Stellungnahme: 

 

Abwägung: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet zurzeit keine Telekommunikationsleitungen 

der Telekom befinden. Der Hinweis zum Anschluss an das Telekommunikationsnetz wird ebenfalls zur 

Kenntnis genommen. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.7 Verband Region Rhein-Neckar, mit Schreiben vom 06.12.2022 

Stellungnahme: 
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Abwägung: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Verband Region Rhein-Neckar den Ausbau der Solarenergie 

an diesem Standort unterstützt und keinerlei Bedenken äußert, da die regionalplanerischen Grundsätze 

vom Vorhaben eingehalten werden. Insbesondere wird der Standort als geeignet betrachtet, da das 

Landschaftsbild durch die angrenzenden Schotter- und Kompostwerke bereits vorbelastet ist sowie eine 

geringe landwirtschaftliche und ökologische Wertigkeit des Plangebiets gegeben ist. 

Die Begründung zum Bebauungsplan ist um die raumordnerischen Vorgaben des 

Landesentwicklungsplanes sowie des Regionalplanes Rhein-Neckar zu ergänzen. Im Umweltbericht sind 

diese bereits unter den Punkten 3.1.5 und 3.2.1 zu finden. 
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Der Hinweis zu verfügbaren Standorten im Gemeindegebiet wird zur Kenntnis genommen. Die Aussage 

ist in der Begründung des FNP und im Umweltbericht unter den Punkten 4.1 bzw. 8.1 anzupassen. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.8 Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, mit 

Schreiben vom 12.12.2022 

Stellungnahme: 
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Abwägung: 

Geotechnik: 

Die Hinweise zur Abrufung der lokalen geologischen Untergrundverhältnisse sowie zur 

Gefahrenhinweiskarte werden zur Kenntnis genommen. Die hier genannte ingenieurgeologische 

Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren wird auf Ebene des Bebauungsplanes behandelt. 

Boden: 
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Die Hinweise zu bodenkundlichen Verhältnissen sowie zum sparsamen Umgang mit Boden werden zur 

Kenntnis genommen. Für das Planvorhaben werden keine hochwertigen Böden oder Böden 

Archivfunktion in Anspruch genommen. Das Plangebiet ist von der Flurbilanz als Grenzfläche mit 

Ackerzahlen von 25-34 eingestuft. 

Weitere Bodenkundliche Belange werden, wenn nötig, auf Ebene des Bebauungsplanes behandelt. 

Mineralische Rohstoffe: 

Die Hinweise zum Abbaugebiet des Steinbruchs Hardheim-Schweinberg sowie zu einem angrenzenden 

prognostizierten Rohstoffvorkommen werden zur Kenntnis genommen. 

Weiterhin wird festgestellt, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwendungen gegen das 

Vorhaben bestehen. 

Grundwasser: 

Es wird festgestellt, dass im Planungsgebiet aktuell keine hydrogeologischen Maßnahmen durchgeführt 

werden oder geplant sind. Der Hinweis zu Erkundungsbohrungen im benachbarten ehemaligen 

Abbaugebiet wird zur Kenntnis genommen. 

Bergbau und Geotopschutz: 

Es wird festgestellt, dass die Bereiche Bergbau und Geotopschutz vom Vorhaben nicht berührt werden. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.9 IHK Rhein-Neckar, mit Schreiben vom 14.12.2022 

Stellungnahme: 

 
Abwägung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die IHK Rhein-Neckar hat keine grundsätzlichen 

Bedenken gegen das Vorhaben. Die Hinweise zum Dialog mit Unternehmen vor Ort werden zur Kenntnis 

genommen. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   
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Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.10 Regierungspräsidium Karlsruhe – Abteilung 2, mit Schreiben vom 16.12.2022 

Stellungnahme: 
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Abwägung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die höhere Raumordnungsbehörde bestätigt die 

Übereinstimmung des Vorhabens mit den raumordnerischen Vorgaben des LEP (PS 4.2.2 Z) und des 

einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar (PS 3.2.1.1 G und PS 3.2.3.1 G), in denen auf den Ausbau der 

erneuerbaren Energien hingewirkt wird. Weiterhin entspricht der Standort dem regionalplanerischen 

Grundsatz PS 3.2.4.2 G, da im Umfeld des Plangebiets erhebliche Vorbelastungen bestehen und das 

Landschaftsbild somit keiner weiteren gravierenden Beeinträchtigung ausgesetzt ist. 

Die raumordnerischen Vorgaben aus dem Umweltbericht sind in die Begründung des Bebauungsplanes 

aufzunehmen. 

Es wird festgestellt, dass die Belange der Raumordnung dem Vorhaben nicht entgegenstehen und das 

Vorhaben als Beitrag zur energiepolitischen Zielsetzung des Landes Baden-Württemberg ausdrücklich 

begrüßt wird. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   
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Ja-Stimmen: 

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.11 Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, mit Schreiben vom 21.12.2022 

Stellungnahme: 
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Abwägung: 

Es wird festgestellt, dass von folgenden Fachbereichen keine Stellungnahmen vorgelegt wurden: 

• Technische Fachbehörde - Oberirdische Gewässer sowie Bodenschutz, Altlasten, Abfall 

• FD Forst 

• FD Gewerbeaufsicht 

• FD Gesundheitswesen 

• FD ÖPNV 

• FD Landwirtschaft 

• FD Flurneuordnung und Landentwicklung 

• FD Vermessung 

Fachdienst Baurecht: 

1. Der Hinweis zur Genehmigung nach § 6 Abs. 1 BauGB wird zur Kenntnis genommen. 

2. Umweltprüfung/Umweltbericht: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird festgestellt, dass die nötige 

Umweltprüfung im Umweltbericht ausreichend vorgenommen wurde. Erhöhte Anforderungen 

an die Umweltprüfung sind nicht zu stellen. 

Da dem Standort des Solarparks eine entsprechende Bedeutung zukommt, wird festgestellt, 

dass die Wahl des Standortes unter Berufung auf den Kriterienkatalog der Gemeinde Hardheim 
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erfolgt ist und somit ein konzeptionelles Vorgehen und eine entsprechende Steuerung auf der 

Planungsebene erkennbar ist. 

Der Hinweis zu § 3 Abs. 3 BauGB wird zur Kenntnis genommen und ist in der Bekanntmachung 

zu § 3 Abs. 2 BauGB einzufügen. 

3. Klimaschutz: 

Es wird festgestellt, dass der Klimaschutzgedanke in den Planunterlagen berücksichtigt ist und 

das Vorhaben als geeignete Maßnahme eingestuft wird, um der Klimawandel 

entgegenzuwirken. 

Untere Naturschutzbehörde: 

Artenschutz nach § 44 (u. § 45 Abs. 7) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Klarstellung zum Vorkommen der Feldlerche ist 

im Umweltbericht unter Punkt 9 zu ergänzen. 

Der Hinweis zum wolfssicheren Zaun wird zur Kenntnis genommen und ist auf Ebene des 

Bebauungsplanes zu behandeln. 

Darüber hinaus wird festgestellt, dass die uNB für die FNP-Ebene keine weiteren Bedenken zum 

Artenschutz hat. Sofern die Feldlerchenthematik klargestellt wird, geht die uNB davon aus, dass keine 

naturschutzrechtlichen Ausnahmen oder Befreiungen zum Verfahren nötig sind. 

Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB (i. V. m. § 18 BNatSchG): 

Die erfolgte Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wird auf FNP-Ebene von der uNB mitgetragen. Der Hinweis 

zur Übertragung überschüssiger Ökopunkte auf ein Ökokonto wird zur Kenntnis genommen. 

Insgesamt wird festgestellt, dass die uNB keine erheblichen Bedenken gegen die geplante Änderung 

des FNP hat und das Vorhaben aufgrund der Bedeutung für den Klimaschutz unterstützt. Im Ergebnis 

hält die Gemeinde an der Planung fest. 

Technische Fachbehörde Grundwasserschutz: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich von Seiten des Grundwasserschutzes keine generellen 

Bedenken gegen das Vorhaben ergeben, da das Plangebiet außerhalb von Wasserschutzgebieten liegt. 

Es wird festgestellt, dass aufgrund der geringen Versiegelungsrate innerhalb der Anlage keine 

Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung zu erwarten sind.  

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die Vorgaben des AwSV zu beachten. Dies ist im 

Umweltbericht unter Punkt 4.1.2 beschrieben. 

Die Einbindungstiefen der Rammfundamente belaufen sich auf etwa 1,2 m. Dies ist im Umweltbericht 

unter Punkt 4.1.2 zu ergänzen. Aufgrund der topographischen Verhältnisse (Kuppenlage) ist davon 

auszugehen, dass der Grundwasserstand ausreichend tief ist. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die untere Wasserrechtsbehörde allgemein voraussetzt, dass 

Betrieb, Wartung sowie Außerbetriebnahme der Anlage hinsichtlich des Eintrags von Schafstoffen in den 

Boden und das Grundwasser fachgerecht erfolgt. 
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Die Hinweise zum Eingriff in das Grundwasser, zum Antreffen von Grundwasser bei Bauarbeiten und 

dem Baugrundgutachten werden zur Kenntnis genommen. Grundwassereingriffe und 

Grundwassernutzungen sind jedoch im Rahmen des Bauvorhabens nicht vorgesehen.  

Die weiteren genannten Hinweise zu Störungen während der Bauarbeiten, unerwartet auftretendem 

Grundwasser und der Sicherung von Baustellen werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und sind im 

Umweltbericht unter Punkt 4.1.2 zu ergänzen. 

Technische Fachbehörde Abwasserbeseitigung: 

Der Hinweis zum Wasserhaushalts- und Nachbarrechtsgesetz sowie zur ordnungsgemäßen 

Entwässerung wird ebenso zur Kenntnis genommen. 

Straßen: 

Der Hinweis zu möglichen Blendwirkungen auf den Verkehr wird zur Kenntnis genommen. Eine störende 

Blendwirkung ist für das Vorhaben jedoch auszuschließen, da die Fläche von Straßen nicht bzw. kaum 

zu sehen ist. 

Kreisbrandmeister: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Brandschutzes keine grundsätzlichen Bedenken 

bestehen. 

Der Hinweis zur Zufahrt und den Flächen für die Feuerwehr sowie zum zu erstellenden Feuerwehrplan 

wird zur Kenntnis genommen. Weitere Ausführungen dazu sind der Begründung unter Punkt 4.14 zu 

entnehmen. 

Die Ausführungen zu Brandlast und Bewegungsflächen werden zur Kenntnis genommen. Zur 

Verminderung der Brandlast wird die Vegetation innerhalb der Anlage ausreichend kurzgehalten. 

Zwischen Zaun und Modulen sind mehrere Meter unbebaute Bereiche als Bewegungsflächen vorhanden.  

Der Hinweis zur Löschwasserversorgung (in Anlehnung an DVGW-Richtlinie W405) wird zur Kenntnis 

genommen. Falls nötig hat sich der Vorhabenträger diesbezüglich mit der örtlichen Feuerwehr 

abzustimmen und diese sicher zu stellen.  

Die Empfehlung zum Brandschutzkonzept wird zur Kenntnis genommen. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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2. Stellungnahmen gem. Verfahren nach § 3 BauGB  

Die Öffentlichkeit wurde gemäß Baugesetzbuch am Verfahren beteiligt. Während der Auslegungsfrist 

konnte jedermann Stellungnahmen zur Planung abgeben. Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.  

Abwägung: 

Es wird festgestellt, dass von Seiten der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen eingegangen sind. Es wird 

davon ausgegangen, dass die wahrzunehmenden Belange der Öffentlichkeit durch die Planungen nicht 

berührt werden bzw. die Belange bereits ausreichend berücksichtigt wurden. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 

    

 


